
Der Landesfürst als Staatsoberhaupt

Landtages verordnen, so oft er solches zur Erledigung wichtiger und
dringender Landesangelegenheiten nöthig erachtet» ($ 91 KV).?* Im Fall

des Regierungswechsels (z.B. Tod des Landesfürsten) ist ein ausseror-

dentlicher Landtag «nöthig» ($ 94 KV). Die Vertagung, d. h. eine Unter-
brechung der Sitzungen, kann aus erheblichen Gründen, die der Landes-
fürst der Versammlung der Abgeordneten jedes Mal mitzuteilen hat, auf

die Dauer von höchstens drei Monaten angeordnet werden. Nach Ablauf

der vom Landesfürsten festgesetzten Zeit, hat er binnen vier Monaten

den Landtag wieder einzuberufen ($$ 90 und 93 Abs. 2 KV).25 In der Re-

gel geschieht dies mit einer «landesfürstlichen Verordnung».?51 Die Auf-

lösung des Landtages bewirkt das Ende der Session. Die Folge davon

sind Neuwahlen. Sie haben binnen vier Monaten nach Auflösung stattzu-

finden ($ 93 KV). Mit dem Mittel der Auflösung kann der Landesfürst je-

derzeit Neuwahlen erzwingen. Für die Zeit, in der der Landtag nicht ver-
sammeltist, d. h. wenn er vertagt, geschlossen oder aufgelöst wurde, be-

steht als sein «Stellvertreter» ein «Ausschuss für diejenigen Geschäfte,
welche der Mitwirkung der Landesvertretung bedürfen». Dieser soge-
nannte Landesausschuss setzt sich aus dem Präsidenten und zwei ande-

ren Mitgliedern des Landtages zusammen ($$ 106 und 110 ff. KV).

3. Judikative

Die Gerichtsbarkeit oder richterliche Gewalt wird im Namen des Lan-

desfürsten ausgeübt ($ 33 KV) bzw. geht von ihm aus, wobei sie im

Bereich des Zivil- und Strafrechts durch unabhängige Gerichte ausgeübt

 

249 Ein ausserordentlicher Landtag fand am 7. März 1895 statt. Er wurde mit höchstem
Handbillet des Fürsten zu einer ausserordentlichen Sitzung einberufen. Siehe Land-
tagsprotokoll 1895 und dazu Gesetz vom 14. März 1895 betreffend die hausgesetz-
lichen Bestimmungen über die Eheschliessungen der Fürsten und Prinzen des fürst-
lichen Hauses, LGBl. 1895 Nr. 1.

250 Als Beispiel siehe Albert Schädler, Landtag, JBL Bd. 4 (1904), S. 44 f. Hier ging es

darum, den Streitparteien, der fürstlichen Regierung (Landesverweser) auf der einen
und dem Landtag auf der anderen Seite Gelegenheit zu verschaffen, eine einver-
nehmliche Lösung in strittigen Verfassungsfragen zu treffen. Näheres dazu hinten
S. 130 ff.

251 Siehe $ 102 Geschäftsordnung für den Landtag und als Beispiele LGBI. 1867 Nr. 1
und LGBl. 1868 Nr. 2.

91


